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Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016 wurden gemäß

$$ 101 Abs. 8 und 103 Abs. 5 GO NRW durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft Rödl und Partner GmbH aus Köln nach den gesetzlichen

Vorschriften geprüft.

Im Ergebnis wurde der folgende uneingeschränkte kommunale Bestätigungsvermerk
erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanz-

rechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie Lagebericht der Stadt Bergisch Gladbach
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. In die Prüfung

wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich fest-
gelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buch-

führung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen
Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen

und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürger-
meisters der Stadt. Die Aufgabe des Wirtschaftsprüfers ist es, auf der Grundlage der

durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung

der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungs-
dauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach $ 10I Abs. 1 GO NRW und nach den vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich aufdie Darstellung des durch

den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-

handlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und

rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über
örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung und Jahres-

abschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass die Prüfung

eine hinreichend sichere Grundlagefür die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Bestimmungen

der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter
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Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Köln, den 18. Dezember 2017

2. Der Prüfungsbericht wurde am 18. Dezember 2017 erstellt und wurde in der Sitzung des
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Bergisch Gladbach am 27. Februar 2018
beraten.

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss macht sich diesen Bericht gemäß Beschluss zu
eigen und erteilt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Bergisch Gladbach, den 27. Februar 2018

Hans-JosefHaasbach

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
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